
Aufgaben der Studierendenvertretung:

Baden-Württemberg

§ 65

Mitwirkung der Studierenden

(1) Die Studierenden wirken in der Hochschule vorbehaltlich des § 65 a mit

   1.    in fachlichen Angelegenheiten im Fakultätsrat und in der Fachschaft sowie in den 
Studienkommissionen,

   2.      in hochschulpolitischen Angelegenheiten im Senat und

   3.      bei Aufgaben nach Absatz 2 und nach § 2 Abs. 3 im AStA und bei Aufgaben nach § 2 Abs. 3 
und § 25 Abs. 4 in der Fachschaft und im Fachschaftsrat.

Die Amtszeit der Studierenden in Gremien wird in der Grundordnung festgelegt. Der AStA 
übernimmt zugleich die fakultätsübergreifenden Aufgaben des Fachschaftsrats, wenn die 
Grundordnung die Bildung eines Fachschaftsrats nicht vorsieht.

(2) Über Aufgaben nach § 2 Abs. 3 beschließt der AStA. Er nimmt zugleich die 
fakultätsübergreifenden Studienangelegenheiten der Studierenden wahr und fördert die 
überregionale und internationale studentische Zusammenarbeit. Ihm gehören als stimmberechtigte 
Mitglieder die studentischen Senatsmitglieder kraft Amtes sowie mindestens vier und höchstens 
zwölf weitere Studierendenvertreter an. Das Nähere regelt die Grundordnung.

(3) Die Beschlüsse des Ausschusses sind den Mitgliedern des Fachschaftsrats unverzüglich 
zuzuleiten. Sie werden vom Vorstand vollzogen.

(4) Beschlüsse und Wahlen in Vollversammlungen sowie Urabstimmungen sind unzulässig.

(5) Der Vorstandsvorsitzende führt die Aufsicht über den AStA und den Fachschaftsrat. Die 
Aufsicht über die Fachschaft führt der Dekan. Er hat insbesondere rechtswidrige Beschlüsse zu 
beanstanden und rechtswidrige Handlungen zu unterbinden.

§ 2

Aufgaben

(3) Die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung der Studierenden mit; sie berücksichtigen 
die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern. Sie tragen dafür Sorge, dass behinderte 
Studierende in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule 
möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können. Sie fördern in ihrem Bereich die 
geistigen, musischen und sportlichen Interessen der Studierenden.



Bayern

Art. 52

Mitwirkung der Studierenden,

Studierendenvertretung

(1) Die Studierenden wirken in der Hochschule durch ihre gewählten Vertreter und Vertreterinnen in 
Hochschulorganen mit.

(2) 1  Dem studentischen Konvent gehören an:

   1.      der Vertreter oder die Vertreterin der Studierenden im Senat,

   2.      die Mitglieder des Fachschaftenrats sowie

   3.      weitere Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden, deren Zahl der der Mitglieder des 
Fachschaftenrats entspricht.

2  Der Fachschaftenrat besteht aus den Vertretern und Vertreterinnen der Studierenden in den 
Fakultätsräten; verdoppelt sich die Zahl der Vertreter und Vertreterinnen im Fakultätsrat nach Art. 
31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder Art. 34 Abs. 2 Satz 2, gehören dem Fachschaftenrat nur die Vertreter 
und Vertreterinnen der Studierenden an, auf die bei der Wahl des Fakultätsrats die beiden ersten 
Sitze entfallen. 3  Die Vertreter und Vertreterinnen nach Satz 1 Nr. 3 werden von den Studierenden 
der Hochschule gewählt; Art. 38 Abs. 1 gilt entsprechend. 4  Bestehen an einer Hochschule keine 
Fakultäten, gehören dem studentischen Konvent anstelle der Mitglieder nach Nrn. 2 und 3 weitere 
Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden im Sinn des Satzes 3 an, deren Zahl in der 
Grundordnung festgelegt wird.

(3) 1  Innerhalb einer angemessenen Frist nach den Wahlen zu den Hochschulorganen ist der 
Sprecher- und Sprecherinnenrat zu bilden. 2  Dieser besteht aus fünf Personen, von denen zwei vom 
studentischen Konvent und zwei vom Fachschaftenrat gewählt werden; außerdem gehört ihm der 
Vertreter oder die Vertreterin der Studierenden im Senat an. 3  In den Sprecher- und 
Sprecherinnenrat können nur Studierende gewählt werden, die an der Hochschule immatrikuliert 
sind; die diesem vorsitzende Person wird vom studentischen Konvent bestimmt. 4  Das erste 
Zusammentreten des studentischen Konvents wird bis zur Wahl eines oder einer Vorsitzenden aus 
der Mitte des studentischen Konvents vom Präsidenten oder von der Präsidentin geleitet. 5  Der 
studentische Konvent ist mindestens einmal im Semester während der Vorlesungszeit von der ihm 
vorsitzenden Person einzuberufen. 6  Im Übrigen ist der studentische Konvent auf Verlangen von 
mindestens 25 v.H. seiner Mitglieder binnen 14 Tagen einzuberufen. 7  Bestehen an einer 
Hochschule keine Fakultäten, gehören dem Sprecher- und Sprecherinnenrat fünf Vertreter und 
Vertreterinnen der Studierenden an; Mitglieder nach Halbsatz 1 sind der Vertreter oder die 
Vertreterin der Studierenden im Senat und diejenigen Studierenden in der erforderlichen Anzahl, auf 
die bei der Wahl des Vertreters oder der Vertreterin im Senat weitere Sitze entfallen würden.

(4) 1  Die Aufgaben des studentischen Konvents und des Sprecher- und Sprecherinnenrats sind

   1.      die Vertretung der fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden der 



Hochschule,

   2.      fakultätsübergreifende Fragen, die sich aus der Mitarbeit der Vertreter und Vertreterinnen der 
Studierenden in den Hochschulorganen ergeben,

   3.      die Förderung der geistigen, musischen und sportlichen Interessen der Studierenden,

   4.      die Pflege der Beziehungen zu deutschen und ausländischen Studierenden.

2  Die Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden in den Hochschulorganen sind an Beschlüsse 
oder Weisungen des studentischen Konvents oder des Sprecher- und Sprecherinnenrats nicht 
gebunden. 3  Der Sprecher- und Sprecherinnenrat führt die Beschlüsse des studentischen Konvents 
aus. 4  Die laufenden Angelegenheiten können diesem zur selbstständigen Erledigung übertragen 
werden. 5  Der Sprecher- und Sprecherinnenrat hat gegenüber dem studentischen Konvent Bericht 
über seine Tätigkeit, insbesondere über die Verwendung der Haushaltsmittel, zu erstatten; der 
studentische Konvent kann hierüber beraten.

(5) 1  Die Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden einer Fakultät bilden die 
Fachschaftsvertretung. 2  Soweit die Zahl der Studierenden, die Mitglieder einer Fakultät sind, 2000 
nicht übersteigt, besteht die Fachschaftsvertretung aus sieben Personen. 3  Soweit die Zahl der 
Studierenden, die Mitglieder einer Fakultät sind, 2000 übersteigt, erhöht sich die Zahl der Vertreter 
und Vertreterinnen der Studierenden, die die Fachschaftsvertretung bilden, je angefangene weitere 
1000 Studierende um eins. 4  Fachschaftssprecher oder Fachschaftssprecherin ist der Vertreter oder 
die Vertreterin der Studierenden im Fakultätsrat, der oder die bei der Wahl die meisten Stimmen 
erhalten hat; die weiteren Mitglieder der Fachschaftsvertretung sind diejenigen Studierenden in der 
erforderlichen Anzahl, auf die bei der Wahl zu den Fakultätsräten weitere Sitze entfallen würden. 5 
Die Fachschaftsvertretung ist mindestens einmal im Semester während der Vorlesungszeit vom 
Fachschaftssprecher oder von der Fachschaftssprecherin einzuberufen. 6  Abs. 3 Satz 6 gilt 
entsprechend. 7  Der Fachschaftsvertretung obliegt im Rahmen des Abs. 4 die Wahrnehmung 
fakultätsbezogener Angelegenheiten der Studierenden. 8  Der Fachschaftssprecher oder die 
Fachschaftssprecherin führt die laufenden Geschäfte der Fachschaftsvertretung und vollzieht deren 
Beschlüsse; Abs. 4 Satz 5 gilt entsprechend.

(6) 1  Die Rechte und Pflichten der Hochschulleitung, insbesondere nach Art. 20 Abs. 3 Sätze 1 und 
2, erstrecken sich auch auf den studentischen Konvent, den Fachschaftenrat, den Sprecher- und 
Sprecherinnenrat und die Fachschaftsvertretungen. 2  Die Hochschulleitung ist außerdem 
berechtigt, bei rechtswidrigen Maßnahmen des studentischen Konvents, des Sprecher- und 
Sprecherinnenrats oder der Fachschaftsvertretungen die nach Art. 53 zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel ganz oder teilweise einzuziehen oder anzuordnen, dass Zahlungsanweisungen nicht 
ausgeführt werden.

(7) Die Grundordnung regelt das Nähere über das Zusammentreten, die Beschlussfassung und die 
laufenden Arbeiten des studentischen Konvents, des Fachschaftenrats, des Sprecher- und 
Sprecherinnenrats und der Fachschaftsvertretungen. 

Berlin

                                               § 18 

                                       Studierendenschaft 

(1) Die immatrikulierten Studenten und Studentinnen einer Hochschule bilden die Studierenden- 



schaft. Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Sie verwal- 

tet ihre Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst. 

(2) Die Studierendenschaft hat die Belange der Studenten und Studentinnen in Hochschule und 

Gesellschaft wahrzunehmen und die Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der Hochschule nach 

§ 4 zu fördern. In diesem Sinne nimmt sie im Namen ihrer Mitglieder ein politisches Mandat wahr. 

Die Studierendenschaft hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. bei der sozialen und wirtschaftlichen Selbsthilfe der Studierenden mitzuwirken, 

2. die Meinungsbildung in der Gruppe der Studierenden zu ermöglichen, 

3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen, insbesondere durch Stellungnahmen zu hoch- 

   schul- oder wissenschaftspolitischen Fragen, mitzuwirken, 

4. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, das staatsbürgerli- 

   che Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven Toleranz so- 

   wie zum Eintreten für die Grund- und Menschenrechte zu fördern, 

5. kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen, 

6. die Integration ausländischer Studierender zu fördern, 

7. den Studierendensport zu fördern, 

8. die überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen zu pflegen, 

9. die Erreichung der Ziele des Studiums (§ 21 ) zu fördern. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierendenschaft insbesondere auch zu solchen Fragen 

Stellung beziehen, die sich mit der gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hochschulen sowie mit 

der Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Abschätzung ihrer Folgen für die 

Gesellschaft und die Natur beschäftigen. Die Studierendenschaft und ihre Organe können für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben Medien aller Art nutzen und in diesen Medien auch die Diskussion und 

Veröffentlichung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen ermöglichen. 

(3) Für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft gilt § 48 entsprechend. Sie sollen 

nach Möglichkeit gleichzeitig mit den Wahlen der Organe der Hochschulselbstverwaltung durchge- 

führt werden. 

(4) Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des Leiters oder der Leiterin der Hoch- 

schule, der oder die insoweit der Rechtsaufsicht der für Hochschulen zuständigen Senatsverwal- 

tung untersteht. §§ 56 Abs. 3 und 89 Abs. 1 gelten entsprechend. 

Brandenburg

§ 15

Studierendenschaft

(1) Die Studierenden einer Hochschule bilden die Studierendenschaft. Sie ist eine rechtsfähige 



Teilkörperschaft der Hochschule. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. Aufgaben der 
Studierendenschaft sind:

   1.      die Wahrnehmung der Interessen der Studierenden,

   2.      die Förderung der politischen Bildung sowie der geistigen und musischen Interessen ihrer 
Mitglieder,

   3.      die Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen (§ 3), insbesondere durch 
Stellungnahmen zu hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragestellungen,

   4.      die Unterstützung der sozialen Belange ihrer Mitglieder,

   5.      die Pflege der überregionalen und internationalen Beziehungen der Studierenden und

   6.      die Förderung des Sports im Rahmen des Hochschulsports. 

(2) Für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft gilt § 60 entsprechend. Sie sollen 
gleichzeitig mit den Wahlen der Organe der Hochschule durchgeführt werden. Die 
Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des Präsidenten.

(3) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung. Sie wird von ihrem obersten beschlussfassenden 
Organ beschlossen und enthält Vorschriften über ihre Änderung. Die Satzung ist dem Präsidenten 
anzuzeigen.

(4) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern Beiträge. Die Höhe der Beiträge ist auf das 
Maß zu beschränken, das zur Erfüllung ihrer Aufgaben unter Berücksichtigung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erforderlich ist. Die Beiträge sind von der Hochschule 
kostenfrei einzuziehen. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft bestimmt 
sich nach § 106 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung.

(5) Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Beitragshöhe bedürfen der Genehmigung des 
Präsidenten. Die Genehmigung des Haushaltsplanes darf nur versagt werden, wenn die Grundsätze 
einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung verletzt worden sind. Die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Landesrechnungshof 
Brandenburg. Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur ihr Vermögen.

(6) Die Studierendenschaften der Brandenburger Hochschulen können zur Wahrnehmung ihrer 
gemeinsamen Interessen eine Landeskonferenz der Studierendenschaften bilden. Zur Vertretung der 
Angelegenheiten der Studierendenschaften wählt diese einen Sprecherrat.

Bremen

Kapitel 2

Studentenschaft

§ 45

Rechtsstellung und Aufgaben

(1) Die immatrikulierten Studenten einer Hochschule bilden die Studentenschaft. Die 



Studentenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Sie verwaltet ihre 
Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze und trägt alle damit verbundenen Aufwendungen selbst.

(2) Die Studentenschaft hat die Belange der Studenten in Hochschule und Gesellschaft 
wahrzunehmen und die Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der Hochschule zu fördern. In 
diesem Sinne nimmt sie im Namen ihrer Mitglieder ein Mandat wahr. Die Studentenschaft und ihre 
Organe können für die Erfüllung ihrer nachfolgend unter Satz 4 Nr. 1 bis 6 beschriebenen Aufgaben 
Medien aller Art nutzen. Die Studentenschaft hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Mitwirkung bei der sozialen und wirtschaftlichen Selbsthilfe und die Vermittlung von 
Dienstleistungen für Studenten,

2. die Verwaltung und Verwendung der aus Beiträgen und Zuwendungen stammenden Gelder der 
Studentenschaft,

3. im Bewusstsein der Verantwortung vor der Gesellschaft die Förderung der politischen Bildung 
der Studenten,

4. die Unterstützung kultureller und sportlicher Interessen der Studenten,

5. die Pflege der Verbindung mit Studentenorganisationen und Studentenschaften anderer 
Hochschulen, auch überregional und international,

6. die Förderung der Integration ausländischer Studierender.

(3) Die Studentenschaft gibt sich eine Grundordnung. Sie kann sich weitere Satzungen geben. Die 
Grundordnung und die weiteren Satzungen bedürfen der Genehmigung des Rektors. Satzungen und 
Satzungsänderungen werden vom Studentenrat mit Mehrheit, die Grundordnung mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen. Vor Beschlussfassung kann der Studentenrat eine 
Abstimmung in der Studentenschaft durchführen.

(4) Organe der Studentenschaft sind der Studentenrat und der Allgemeine Studentenausschuss. Die 
Grundordnung kann weitere Organe vorsehen.

(5) Dem Studentenrat gehören 25 Studenten an. Sind an einer Hochschule weniger als 1000 
Studenten immatrikuliert, verringert sich die Zahl der Mitglieder auf 15.

(6) Der Allgemeine Studentenausschuss vertritt die Studentenschaft gerichtlich und 
außergerichtlich; rechtsgeschäftliche Erklärungen können nur schriftlich vom 1. oder vom 2. 
Vorsitzenden jeweils gemeinsam mit dem Finanzreferenten abgegeben werden. Der Allgemeine 
Studentenausschuss besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Finanzreferenten 
und zwei weiteren Referenten. Die Grundordnung kann darüber hinaus bis zu sieben weitere 
Referenten vorsehen; sie bestimmt ihre Funktion.

(7) Die Teilnehmer an angegliederten Bildungsgängen entsenden zwei Vertreter in den Studentenrat 
und einen Vertreter in den Allgemeinen Studentenausschuss. Sie haben in ihren Angelegenheiten 
volles Stimmrecht, im Übrigen nur beratende Stimme.

(8) § 99 Abs. 1 ist auf Wahlen innerhalb der Studentenschaft mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, dass die Mitglieder des Allgemeinen Studentenausschusses vom Studentenrat nach 
den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt werden. Die Abwahl des Allgemeinen 
Studentenausschusses oder einzelner seiner Mitglieder ist bei gleichzeitiger Neuwahl zulässig. Die 
Abwahl bedarf der Mehrheit der Mitglieder des Studentenrates. Das Nähere zum Wahlverfahren 
regelt die Studentenschaft durch Satzung.

(9) Die Wahlen zu den Organen der Studentenschaft sollen nach Möglichkeit gleichzeitig mit den 
Wahlen zu den Organen der Hochschule durchgeführt werden.

(10) Die Studentenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des Rektorats, das auch insoweit der 
Rechtsaufsicht des Senators für Bildung und Wissenschaft unterliegt. Unbeschadet der Regelungen 
des § 111 Abs. 9 ist das Rektorat im Rahmen seiner Rechtsaufsicht berechtigt, die Studentenschaft 



zur recht- und gesetzmäßigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben anzuhalten. Werden Beiträge nach § 46 
für Zwecke verwandt, die nicht zu den Aufgaben der Studentenschaft nach § 45 gehören, kann das 
Rektorat befristet die von der Landeshauptkasse Bremen eingezogenen Beiträge ganz oder teilweise 
sperren. Das Nähere regelt die Hochschule durch Ordnung.

§ 46

Beiträge

(1) Die Studentenschaft kann von ihren Mitgliedern nach Maßgabe einer Beitragssatzung zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben Beiträge erheben.

(2) Die Beitragssatzung muss insbesondere Bestimmungen enthalten über die Beitragspflicht und 
die Höhe des Beitrags. Der Beitrag ist so festzusetzen, dass er unter angemessener 
Berücksichtigung der sozialen Verhältnisse der Studenten und anderer Einnahmen der 
Studentenschaft in einem angemessenen Verhältnis zu dem Umfang der von der Studentenschaft zu 
erfüllenden Aufgaben steht.

(3) Der Beitrag wird über die Landeshauptkasse Bremen eingezogen.

§ 47

Haushaltswirtschaft

(1) Für das Haushalts-, Kassen-, und Rechnungswesen der Studentenschaft sind die Vorschriften des 
Teils VI der Landeshaushaltsordnung anzuwenden, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 
In den Fällen der §§ 108 und 109 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung tritt der Rektor an die Stelle 
der Senatoren. Der Rektor kann die kaufmännische Buchführung gemäß § 110 der 
Landeshaushaltsordnung zulassen.

(2) Der Allgemeine Studentenausschuss stellt für jedes Haushaltsjahr einen Haushaltsplan auf und 
legt ihn dem Studentenrat zur Beschlussfassung und dem Rektor zur Genehmigung vor. Das 
Haushaltsjahr beginnt mit dem Sommersemester und endet mit Ablauf des Wintersemesters.

(3) Die Wirtschaftsführung des Allgemeinen Studentenausschusses ist am Ende eines jeden 
Wintersemesters zu prüfen. Scheidet der Finanzreferent während des Haushaltsjahres aus, ist die 
Prüfung unverzüglich nach dem Ausscheiden vorzunehmen. Die Prüfung wird von mindestens drei 
vom Studentenrat zu wählenden Studenten oder von einem vom Studentenrat zu bestimmenden 
Wirtschaftsprüfer vorgenommen. Sind an einer Hochschule mehr als 7.500 Studenten 
immatrikuliert, ist die Prüfung von einem Wirtschaftsprüfer durchzuführen. Der Bericht über die 
Prüfung ist dem Studentenrat zum Beginn eines jeden Sommersemesters, im Fall des Satzes 2 
innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach dem Ausscheiden des Finanzreferenten vorzulegen. 
Der Rektor ist über das Ergebnis der Prüfung zu unterrichten.

(4) Der Studentenrat entscheidet über die Entlastung. Sie bedarf der Zustimmung des Rektors.

(5) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der Studentenschaft.

(6) Die Studentenschaft kann eigenes Vermögen haben. Für Verbindlichkeiten haftet nur dieses 
Vermögen.

Hamburg

SECHSTER TEIL

Studierendenschaft

§ 102

Rechtsstellung, Aufgaben, Organe



(1) 1 Die an der Hochschule immatrikulierten Studierenden bilden die Studierendenschaft. 2 Diese 
ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hochschule. 3 Sie nimmt ihre Angelegenheiten selbst 
wahr.

(2) 1 Die Studierendenschaft hat die Aufgabe, die Interessen der Studierenden wahrzunehmen und 
bei der Verwirklichung von Zielen und Aufgaben der Hochschule mitzuwirken. 2 Ihre Aufgabe ist 
es insbesondere,

   1.      im Rahmen ihrer Aufgabenstellung nach Satz 1 die hochschulpolitischen Belange der 
Studierenden wahrzunehmen; sie hat kein allgemeinpolitisches Mandat,

   2.      die politische Bildung und das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der 
Studierenden sowie ihre Bereitschaft zum Einsatz für die Grund- und Menschenrechte sowie zur 
Toleranz auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung zu fördern,

   3.      zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die sich mit der Anwendung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse auf und der Abschätzung ihrer Folgen für Gesellschaft und Natur beschäftigen,

   4.      die wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden wahrzunehmen; hierzu können 
auch Maßnahmen gehören, die den Studierenden die preisgünstige Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel ermöglichen,

   5.      die geistigen und kulturellen Interessen der Studierenden zu unterstützen,

   6.      den Studierendensport zu fördern,

   7.      die Beziehungen zu deutschen und ausländischen Studierenden zu pflegen,

   8.      bei Verfahren zur Bewertung der Qualität der Lehre mitzuwirken,

   9.      bei Beschwerdeverfahren in Prüfungsangelegenheiten mitzuwirken.

(3) Organe der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament und der Allgemeine 
Studierendenausschuss.

(4) 1 Die Studierenden einer Fakultät bilden eine Fachschaft, die eigene Organe wählen kann. 2 
Auch in anderen Fällen können Fachschaften vorgesehen werden. 3 Die Satzung der 
Studierendenschaft regelt das Nähere.

(5) Die Mitglieder der Organe der Studierendenschaft und der Fachschaften sind an Weisungen und 
Aufträge nicht gebunden.

§ 103

Satzung

(1) 1 Die Studierendenschaft regelt ihre innere Ordnung durch eine Satzung, die vom 
Studierendenparlament beschlossen wird. 2 Sie bedarf der Genehmigung des Präsidiums.

(2) Die Satzung muss insbesondere Bestimmungen enthalten über:



   1.      die Zusammensetzung, die Wahl, die Einberufung, die Befugnisse und die Beschlussfassung 
der Organe der Studierendenschaft,

   2.      die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studierendenschaft und den Verlust der 
Mitgliedschaft,

   3.      die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Studierendenschaft, die Zuweisung 
von Mitteln an die Fachschaften und die Rechnungslegung.

(3) Die in Absatz 2 Nummer 1 genannten Bestimmungen über die Wahl sowie die in Absatz 2 
Nummer 3 genannten Bestimmungen können auch in besonderen Ordnungen (Wahlordnung; 
Wirtschaftsordnung) getroffen werden.

Hessen

ACHTER ABSCHNITT

Studierendenschaft

§ 76

Studierendenschaft

(1) Die Studierenden einer Hochschule bilden die Studierendenschaft. Sie ist eine rechtsfähige 
Körperschaft des öffentlichen Rechts und als solche Glied der Hochschule.

(2) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die vom Studierendenparlament mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesenden, mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder, 
beschlossen wird. Sie trifft insbesondere nähere Bestimmungen über

1. die Wahl, Zusammensetzung, Befugnisse und Beschlussfähigkeit der Organe der 
Studierendenschaft,

2. die Amtszeit der Mitglieder von Organen der Studierendenschaft und den Verlust der 
Mitgliedschaft,

3. die Art der Beschlussfassung sowie Form und Bekanntgabe der Organbeschlüsse,

4. die Bildung von Fachschaften und die Wahl, Zusammensetzung und Befugnisse von deren 
Organen.

(3) Die Studierendenschaft erhebt Beiträge von ihren Mitgliedern. Sie sind so zu bemessen, dass die 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Studierendenschaft unter Beachtung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gewährleistet ist und die sozialen Verhältnisse der Studierenden 
angemessen berücksichtigt werden. Die Beiträge sind bei der Immatrikulation oder Rückmeldung 
fällig und werden von der für die Hochschule zuständigen Kasse gebührenfrei eingezogen.

(4) Der vom Studierendenparlament festgesetzte Betrag wird von der für die  Hochschule 
zuständigen Kasse in voller Höhe eingezogen, wenn sich bei der vorausgegangenen Wahl zu der 
Studierendenschaft mindestens 25 vom Hundert der Wahlberechtigten beteiligt haben. Bei einer 
geringeren Wahlbeteiligung werden zunächst die Aufwendungen für das Semesterticket bei der 
Bemessung des Beitrags berücksichtigt. Der verbleibende Teil der festgesetzten Beiträge verringert 
sich um 75 vom Hundert bei einer Wahlbeteiligung von nicht mehr als 10 vom Hundert. Er erhöht 
sich um 5 vom Hundert mit jedem Prozentpunkt einer höheren Wahlbeteiligung. Die 
Studierendenschaft kann von Satz 1 bis 3 abweichende Regelungen in der Satzung nach Abs. 2 
vorsehen.

§ 77



Aufgaben der Studierendenschaft

(1) Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. Sie wirkt an der Selbstverwaltung 
der Hochschule mit.

(2) Die Studierendenschaft hat folgende Aufgaben:

1. Vertretung der Gesamtheit ihrer Mitglieder im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse,

2. Wahrnehmung der hochschulpolitischen Belange ihrer Mitglieder,

3. Wahrnehmung der wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden, soweit sie nicht dem 
Studentenwerk oder anderen Trägern übertragen sind,

4. Pflege überregionaler und internationaler Studierendenbeziehungen,

5. Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der 
Studierenden,

6. Unterstützung kultureller und musischer Interessen der Studierenden,

7. Förderung des freiwilligen Studierendensports, soweit nicht die Hochschule dafür zuständig ist.

§ 78

Organe der Studierendenschaft

(1) Das Studierendenparlament ist das oberste beschlussfassende Organ der Studierendenschaft. Es 
wird in freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Es beschließt die Satzung der 
Studierendenschaft, in der auch weitere Organe vorgesehen werden können. Vorzusehen ist ein 
Organ, welches die Studierendenschaft nach außen vertritt, die laufenden Geschäfte führt und die 
Beschlüsse des Studierendenparlaments ausführt. Dieses Organ wird durch das 
Studierendenparlament gewählt und ist diesem gegenüber rechenschaftspflichtig. Vorzusehen ist 
auch ein Rechnungsprüfungsausschuss.

(2) Das Studierendenparlament beschließt über grundsätzliche Angelegenheiten der 
Studierendenschaft, die Satzung, den Haushaltsplan und die Festsetzung der Beiträge.

(3) Die Satzung der Studierendenschaft muss in Universitäten und Fachhochschulen eine 
Gliederung in Fachschaften vorsehen. Fachschaften vertreten die fachlichen Belange der ihnen 
angehörenden Studierenden.

§ 79

Haushalt

Das geschäftsführende Organ der Studierendenschaft legt dem Studierendenparlament nach dem 
Ende des Haushaltsjahres unverzüglich das Rechnungsergebnis vor. Der Haushaltsplan der 
Studierendenschaft und die Entlastung des geschäftsführenden Organs der Studierendenschaft durch 
das Studierendenparlament bedürfen der Zustimmung der Leitung der Hochschule. Die 
Zustimmung zum Haushaltsplan und zur Entlastung darf nur versagt werden, wenn die Grundsätze 
einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung verletzt sind. Die Haushalts-, Wirtschafts- und 
Kassenführung der Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Hessischen Rechnungshof. 
Dieser kann das Prüfungsamt des Hessischen Rechnungshofs mit der Prüfung beauftragen.

§ 80

Rechtsaufsicht

Die Präsidentin oder der Präsident übt die Rechtsaufsicht aus und genehmigt die Satzungen und die 
Beiträge; § 10 gilt entsprechend. Kommt die Studierendenschaft einer Anordnung der 
Aufsichtsbehörde nicht nach, kann sie zu der von ihr geforderten Handlung oder Unterlassung 
durch Ordnungsgeld angehalten werden. Das Ordnungsgeld muss für den  Fall der 
Zuwiderhandlung vor der Festsetzung schriftlich in bestimmter Höhe angedroht werden. Es kann 



wiederholt festgesetzt und vollstreckt werden. Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, dass die Kasse 
das festgesetzte Ordnungsgeld aus den von ihr eingezogenen Beiträgen der Studierendenschaft 
einbehält. Verwenden Organe der Studierendenschaft oder der Fachschaften Beiträge rechtswidrig, 
kann die Aufsichtsbehörde befristet die von der Kasse eingezogenen Beiträge ganz oder teilweise 
sperren und weitere Verfügungen dieser Organe über die Mittel der Studierendenschaft untersagen.

Mecklenburg-Vorpommern

 Studierendenschaft

§ 24

Rechtsstellung und Aufgaben der Studierendenschaft

(1) Die an der Hochschule immatrikulierten Studierenden bilden die Studierendenschaft. Die 
Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Sie nimmt ihre 
Angelegenheiten selbst wahr.

(2) Die Studierendenschaft nimmt die Interessen der Studierenden wahr und wirkt bei der Erfüllung 
der Aufgaben der Hochschule mit. Aufgabe der Studierendenschaft ist es,

   1.      bei der Verbesserung der Lehre, insbesondere bei der Erstellung der Lehrberichte 
mitzuwirken,

   2.      für die wirtschaftliche Förderung und die sozialen Belange der Studierenden einzutreten,

   3.      die hochschulpolitischen und fachlichen Belange zu vertreten und zu hochschulpolitischen 
Fragen Stellung zu nehmen,

   4.

      die geistigen und kulturellen Interessen der Studierenden zu unterstützen,

   5.      den Studierendensport zu fördern, soweit nicht die Hochschule dafür zuständig ist,

   6.      die politische Bildung und das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der 
Studierenden auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung zu fördern und

   7.      die überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen zu pflegen.

(3) Die Hochschulleiterin oder der Hochschulleiter übt die Rechtsaufsicht über die 
Studierendenschaft aus.

§ 25

Organe der Studierendenschaft

(1) Das Studierendenparlament ist ein Organ der Studierendenschaft. Es beschließt die Satzung der 
Studierendenschaft, in der auch weitere Organe vorgesehen werden können. Vorzusehen ist ein 
Organ, welches die Studierendenschaft nach Außen vertritt, die laufenden Geschäfte führt und die 
Beschlüsse des Studierendenparlaments ausführt. Dieses Organ wird durch das 
Studierendenparlament gewählt und ist diesem gegenüber rechenschaftspflichtig.



(2) Das Studierendenparlament wird von den Mitgliedern der Studierendenschaft in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
(Personenwahl) oder der personalisierten Verhältniswahl alljährlich gewählt. Im 
Studierendenparlament sollen Studierende aller Fachbereiche vertreten sein.

(3) Das Studierendenparlament entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der 
Studierendenschaft und beschließt deren Satzungen.

(4) Die Studierendenschaft der Hochschule kann sich in Fachschaften gliedern. Fachschaften 
vertreten die fachlichen Belange der ihnen angehörenden Studierenden und sind an Weisungen des 
Studierendenparlaments oder anderer Organe der Studierendenschaft nicht gebunden.

(5) Die Satzung der Studierendenschaft kann Urabstimmungen vorsehen. Durch Urabstimmung 
gefasste Beschlüsse binden die Organe der Studierendenschaft, wenn sie mit der Mehrheit der 
Stimmberechtigten gefasst werden.

(6) Die im Land Mecklenburg-Vorpommern bestehenden Studierendenschaften bilden zur 
Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Interessen die Landeskonferenz der Studierendenschaften. Die 
Studierendenparlamente wählen dazu jeweils zwei stimmberechtigte Vertreter ihrer 
Studierendenschaften in die Landeskonferenz. Die Landeskonferenz gibt sich eine 
Geschäftsordnung mit zwei Dritteln der Stimmen ihrer Mitglieder. Die Landeskonferenz kann den 
Studierendenschaften keine Weisung erteilen.

§ 26

Satzungen der Studierendenschaft

(1) Die Studierendenschaft regelt ihre innere Ordnung durch eine Satzung. Sie bedarf der 
Genehmigung der Hochschulleiterin oder des Hochschulleiters.

(2) Die Satzung der Studierendenschaft muss insbesondere Bestimmungen enthalten über

   1.      die Zusammensetzung, die Wahl, die Einberufung, die Befugnisse und die Beschlussfassung 
der Organe,

   2.      die Amtszeit der Mitglieder der Organe und den Verlust der Mitgliedschaft,

   3.      das Verfahren bei Vollversammlungen der Studierendenschaft.

Die Bestimmungen über die Wahlen können auch in einer besonderen Ordnung (Wahlordnung) 
getroffen werden.

(3) Die Fachschaftsrahmenordnung bestimmt die Fachschaften und ihre Organe sowie die 
Grundsätze ihrer Arbeit.



(4) Satzungen der Studierendenschaft müssen mit den Stimmen von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Studierendenparlaments beschlossen und hochschulöffentlich bekannt gemacht werden.

§ 27

Finanzen der Studierendenschaft

(1) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern Beiträge. Die Beiträge sind jeweils bei der 
Immatrikulation oder vor der Rückmeldung der Studierenden bei der Hochschule einzuzahlen. Die 
Höhe der Beiträge wird in einer Beitragsordnung geregelt, die auch nähere Bestimmungen über die 
Beitragspflicht enthält. Die Beitragsordnung bedarf der Genehmigung der Hochschulleiterin oder 
des Hochschulleiters.

(2) Die Studierendenschaft stellt alljährlich einen Haushaltsplan auf. Dieser bedarf der 
Genehmigung durch die Hochschulleiterin oder den Hochschulleiter; die Genehmigung darf nur 
versagt werden, wenn Ausgaben zur Erfüllung anderer als der in § 24 Abs. 2 genannten Aufgaben 
geplant sind.

(3) Die Studierendenschaft gibt sich eine Finanzordnung, in der die Grundsätze über die 
Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, die Rechnungslegung und die Wahl eines 
Haushaltsausschusses geregelt werden. Die Finanzordnung bedarf der Genehmigung der 
Hochschulleiterin oder des Hochschulleiters. Die Rechnungslegung ist der Hochschulleiterin oder 
dem Hochschulleiter vorzulegen. Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der 
Studierendenschaft sind die für das Land Mecklenburg-Vorpommern geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft 
unterliegt der Prüfung durch den Landesrechnungshof.

(4) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren Vermögen. Bei vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Verwendung von Geldern der Studierendenschaft für die Erfüllung anderer als der 
in § 24 Abs. 2 genannten Aufgaben ist jeder Veranlasser der Studierendenschaft persönlich 
ersatzpflichtig.

Niedersachsen

§ 20

Studierendenschaft

(1) 1Die Studierenden wirken an der Selbstverwaltung der Hochschule, insbesondere in den 
Ständigen Kommissionen für Lehre und Studium, mit. Sie bilden die Studierendenschaft. 2Die 
Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule mit dem Recht der 
Selbstverwaltung. 3Sie hat insbesondere die hochschulpolitischen, sozialen und kulturellen Belange 
der Studierenden in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen. 4Sie hat die Aufgabe, die 
politische Bildung der Studierenden und die Verwirklichung der Aufgaben der Hochschule zu 
fördern. 5In diesem Sinne nimmt sie für ihre Mitglieder ein politisches Mandat wahr.

(2) 1Aufgaben, Zuständigkeit und Zusammensetzung der Organe der Studierendenschaft und ihrer 
Gliederungen regelt die Organisationssatzung der Studierendenschaft. 2Das Wahlrecht zu den 
Organen der Studierendenschaft wird in freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen 



der personalisierten Verhältniswahl ausgeübt. 3Das Nähere regelt die Wahlordnung der 
Studierendenschaft.

(3) 1Die Studierenden entrichten zur Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft für jedes 
Semester oder Trimester Beiträge, die von der Hochschule unentgeltlich für die Studierendenschaft 
erhoben werden. 2Die Höhe setzt die Studierendenschaft durch eine Beitragsordnung fest. 3Die 
Beiträge werden erstmals bei der Einschreibung fällig und dann.jeweils mit Ablauf der durch die 
Hochschule festgelegten Rückmeldefrist. 4Der Anspruch auf den Beitrag verjährt in drei Jahren.

(4) 1Die Studierendenschaft hat ein eigenes Vermögen. 2Für ihre Verbindlichkeiten haftet sie nur 
mit diesem Vermögen. 3Das Finanzwesen der Studierendenschaft richtet sich nach einer nach 
Maßgabe der §§ 105 bis 112 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO) von ihr zu 
beschließenden Finanzordnung. 4Das Präsidium erlässt Rahmenvorgaben für die Finanzordnung 
und überprüft mindestens einmal jährlich deren Einhaltung. 5Verstößt eine Studierendenschaft in 
ihrer Haushalts- und Wirtschaftsführung gegen die Finanzordnung, so kann das Präsidium eine 
befristete Verfügungssperre über das Vermögen der Studierendenschaft erlassen. 

Nordrhein-Westfalen

2. Studierendenschaft

§ 53

Studierendenschaft

(1) Die an der Hochschule eingeschriebenen Studierenden bilden die Studierendenschaft. Die 
Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hochschule.

(2) Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. Sie hat unbeschadet der 
Zuständigkeit der Hochschule und des Studentenwerks die folgenden Aufgaben:

1 die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen;

2. die Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen dieses Gesetzes zu vertreten;

3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen (§ 3), insbesondere durch

Stellungnahmen zu hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen mitzuwirken;

4. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, das staatsbürgerliche 
Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft zur aktiven Toleranz ihrer Mitglieder zu fördern;

5. fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen; dabei sind die 
besonderen Belange der Studierenden mit Kindern und der behinderten Studierenden zu 
berücksichtigen;

6. kulturelle Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen;

7. den Studierendensport zu fördern;

8. überörtliche und internationale Studierendenbeziehungen zu pflegen. Die Studierendenschaft und 
ihre Organe können für die genannten Aufgaben Medien aller Art nutzen und in diesen Medien auch 
die Diskussion und Veröffentlichung zu allgemeinen gesellschaftspolitischen Fragen ermöglichen. 
Diskussionen und Veröffentlichungen im Sinne des Satzes 3 sind von Verlautbarungen der 
Studierendenschaft und ihrer Organe deutlich abzugrenzen. Die Verfasserin oder der Verfasser ist zu 
jedem Beitrag zu benennen; presserechtliche Verantwortlichkeiten bleiben unberührt.

(3) Die studentischen Vereinigungen an der Hochschule tragen zur politischen Willensbildung bei.



(4) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die vom Studierendenparlament mit den 
Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen und der Genehmigung des Präsidiums bedarf. 
Die Genehmigung darf nur aus Rechtsgründen versagt werden. Für die Bekanntgabe der Satzung 
und der Ordnungen gilt § 2 Abs. 4 Satz 2 entsprechend; sie treten am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. Die Satzung regelt insbesondere:

1. die Zusammensetzung, die Wahl und Abwahl, die Einberufung, den Vorsitz, die Ausschüsse, die 
Aufgaben und Befugnisse sowie die Beschlussfassung der Organe der Studierendenschaft,

2. die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studierendenschaft,

3. die Bekanntgabe der Organbeschlüsse,

4. die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Studierendenschaft,

5. das Verfahren bei Vollversammlungen und die Dauer der Abstimmung.

(5) Organe der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament und der Allgemeine 
Studierendenausschuss. § 10 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Satzung der Studierendenschaft kann 
eine schriftliche Urabstimmung unter allen Mitgliedern der Studierendenschaft vorsehen. 
Beschlüsse, die auf Urabstimmungen mit Mehrheit gefasst werden, binden die Organe der 
Studierendenschaft, wenn mindestens 30 vom Hundert der Mitglieder der Studierendenschaft 
zugestimmt haben.

(6) Das Präsidium übt die Rechtsaufsicht über die Studierendenschaft aus. § 76 Abs. 2 bis 4 finden 
entsprechende Anwendung.

§ 54

Studierendenparlament

(1) Das Studierendenparlament ist das oberste Beschluss fassende Organ der Studierendenschaft. 
Seine Aufgaben werden vorbehaltlich besonderer Regelungen dieses Gesetzes durch die Satzung 
der Studierendenschaft bestimmt. Es wird von den Mitgliedern der Studierendenschaft in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.

(2) Als ständiger Ausschuss des Studierendenparlaments ist ein Haushaltsausschuss zu bilden, 
dessen Mitglieder nicht dem Allgemeinen Studierendenausschuss angehören dürfen. Das Nähere 
regelt die Satzung der Studierendenschaft.

(3) Das Nähere über die Wahl zum Studierendenparlament und zum Allgemeinen 
Studierendenausschuss regelt die vom Studierendenparlament zu beschließende Wahlordnung, die 
der Genehmigung des Präsidiums bedarf; die Genehmigung darf nur aus Rechtsgründen versagt 
werden. Auf Antrag der Studierendenschaft leistet die Hochschulverwaltung Verwaltungshilfe bei 
der Durchführung der Wahl.

§ 55

Allgemeiner Studierendenausschuss

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss vertritt die Studierendenschaft. Er führt die Beschlüsse 
des Studierendenparlaments aus und erledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung der 
Studierendenschaft.

(2) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, durch die die Studierendenschaft verpflichtet werden soll, 
bedürfen der Schriftform. Sie sind von mindestens zwei Mitgliedern des Allgemeinen 
Studierendenausschusses zu unterzeichnen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für einfache Geschäfte 
der laufenden Verwaltung sowie für solche Geschäfte, die eine oder ein für ein bestimmtes Geschäft 
oder einen Kreis von Geschäften ausdrücklich in Schriftform Bevollmächtigte oder 
Bevollmächtigter abschließt; die Satzung kann Wertgrenzen für Geschäfte nach Satz 3 Halbsatz 1 
vorsehen.



(3) Der Vorsitz des Allgemeinen Studierendenaussschusses hat rechtswidrige Beschlüsse, 
Maßnahmen oder Unterlassungen des Studierendenparlaments und des Allgemeinen 
Studierendenausschusses zu beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird 
keine Abhilfe geschaffen, so hat sie oder er das Präsidium zu unterrichten.

§ 56

Fachschaften

(1) Die Studierendenschaft kann sich nach Maßgabe ihrer Satzung in Fachschaften gliedern. Die 
Satzung der Studierendenschaft trifft Rahmenregelungen für die Fachschaften einschließlich der 
Fachschaftsorgane und der Grundzüge der Mittelzuweisung an und der Mittelbewirtschaftung durch 
die Fachschaften.

(2) Die Fachschaften können Mittel nach Absatz 1 als Selbstbewirtschaftungsmittel erhalten und die 
Studierendenschaften im Rahmen der der Fachschaft zur Verfügung stehenden Mittel 
privatrechtsgeschäftlich vertreten. Das Nähere regelt die Satzung der Studierendenschaft.

§ 57

Ordnung des Vermögens und des Haushalts

(1) Die Studierendenschaft hat ein eigenes Vermögen. Die Hochschule und das Land haften nicht 
für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft. Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern 
die unter Berücksichtigung ihrer sonstigen Einnahmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen 
Beiträge nach Maßgabe einer Beitragsordnung, die vom Studierendenparlament beschlossen wird 
und der Genehmigung des Präsidiums bedarf. Bei der Festsetzung der Beitragshöhe sind die 
sozialen Verhältnisse der Studierenden angemessen zu berücksichtigen. Die Beiträge werden von 
der Hochschule kostenfrei für die Studierendenschaft eingezogen. Die Studierendenschaft regelt 
durch Satzung, dass in den Fällen des § 50 Abs. 2 Buchstabe d) und des § 51 Abs. 3 Buchstabe c) 
für diese Beiträge Ausnahmen in sozialen Härtefällen zulässig sind. Die Hochschule wirkt bei der 
Verwaltung von zweckgebundenen Beiträgen für die Bezahlung des Semestertickets mit.

(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft bestimmt sich nach §105 Abs. 1 
Landeshaushaltsordnung, soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, und unterliegt der Prüfung 
durch den Landesrechnungshof. Das Ministerium kann unter Berücksichtigung der Aufgaben, der 
Rechtsstellung und der Organisation der Studierendenschaft im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium durch Rechtsverordnung Ausnahmen von § 105 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung 
zulassen oder abweichende und ergänzende Regelungen treffen.

(3) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge werden unter Berücksichtigung des zur Erfüllung der 
Aufgaben notwendigen Bedarfs durch den Allgemeinen Studierendenausschuss aufgestellt und vom 
Studierendenparlament unter vorheriger Stellungnahme durch den Haushaltsausschuss festgestellt. 
Das Nähere regelt die Satzung der Studierendenschaft. Der festgestellte Haushaltsplan ist dem 
Präsidium innerhalb von zwei Wochen vorzulegen; die Stellungnahme des Haushaltsausschusses 
und etwaige Sondervoten der Mitglieder des Haushaltsausschusses sind beizufügen.

(4) Das Rechnungsergebnis ist mindestens einen Monat vor Beschlussfassung des 
Studierendenparlaments über die Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschusses dem 
Haushaltsausschuss zur Stellungnahme vorzulegen und mindestens zwei Wochen vor 
Beschlussfassung des Studierendenparlaments hochschulöffentlich bekannt zu geben.

(5) Verletzt jemand als Mitglied eines Organs der Studierendenschaft oder einer Fachschaft 
vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat er der Studierendenschaft den 
ihr daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Rheinland-Pfalz

 Studierendenschaft



§ 108

Rechtsstellung und Aufgaben

(1) Die Studierenden jeder Hochschule bilden eine Studierendenschaft. Die Studierenden an 
Hochschulen mit Abteilungen oder Fachbereichen an verschiedenen Orten bilden besondere örtliche 
Studierendenschaften. Zur Studierendenschaft zählen auch die gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 2 
eingeschriebenen Doktorandinnen und Doktoranden.

(2) Die Studierendenschaften sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie verwalten ihre 
Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze und ihrer Satzungen selbst.

(3) Jede Studierendenschaft gibt sich

   1.      eine Satzung,

   2.      eine Wahlordnung und

   3.      eine Beitragsordnung.

Satzung und Wahlordnung werden vom Studierendenparlament mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
der anwesenden Mitglieder beschlossen.

(4) Die Studierendenschaft nimmt unbeschadet der Aufgaben der Hochschule Angelegenheiten der 
ihr angehörenden Studierenden wahr. Ihr obliegt es,

   1.      die Meinungsbildung in der Gruppe der Studierenden zu ermöglichen,

   2.      die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen,

   3.      die Studierenden bei der Durchführung des Studiums zu beraten,

   4.      an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule (§ 2), insbesondere durch Stellungnahmen zu 
hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen mitzuwirken,

   5.      auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, das 
staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven 
Toleranz sowie zum Eintreten für die Grund- und Menschenrechte zu fördern,

   6.      kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen,

   7.      die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern 
und auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen sowie von Menschen mit 
Behinderungen hinzuwirken,

   8.      die Integration ausländischer Studierender zu fördern,

   9.      unbeschadet der Verpflichtung der Hochschule nach § 2 Abs. 4 Satz 3 den Studierendensport 
zu fördern und

  10.      die überregionalen und internationalen Beziehungen zwischen Studierenden zu pflegen.



Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierendenschaft insbesondere auch zu solchen Fragen 
Stellung beziehen, die sich mit der gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hochschulen sowie mit 
der Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Abschätzung ihrer Folgen für die 
Gesellschaft und die Natur beschäftigen. Die Studierendenschaft und ihre Organe können für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben Medien aller Art nutzen und in diesen Medien auch die Diskussion und 
Veröffentlichung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen ermöglichen. Umfang und Kosten der 
Mediennutzung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zu Umfang und Kosten aller Aufgaben der Studierendenschaft stehen. Eine 
überwiegende Nutzung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen ist unzulässig.

(5) Für ihre Zusammenarbeit können die Studierendenschaften aller Hochschulen des Landes eine 
Konferenz der Allgemeinen Studierendenausschüsse bilden.

§ 109

Organe

(1) Organe der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament und der Allgemeine 
Studierendenausschuss; die Satzung kann weitere Organe vorsehen.

(2) Mehrere Studierendenschaften an einer Hochschule (§ 108 Abs. 1 Satz 2) können 
Studierendenschaftsausschüsse bilden; diese haben die Aufgabe, die Arbeit der 
Studierendenschaften aufeinander abzustimmen, insbesondere eine Mustersatzung zu erstellen.

(3) Die Amtszeit der Organe beträgt ein Jahr. Die Wahl zum Studierendenparlament soll gleichzeitig 
mit den Wahlen zu den Fachbereichsräten abgehalten werden; allen Wahlberechtigten ist die 
Möglichkeit der Briefwahl zu geben. § 37 Abs. 3 und 4, § 38 Abs. 1 und 2, § 39 Abs. 1 sowie § 41 
Abs. 1 gelten entsprechend.

§ 110

Beiträge, Haushalt, Haftung

(1) Für die Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierendenschaft nach Maßgabe der 
Beitragsordnung von den ihr angehörenden Studierenden Beiträge erheben. In der Beitragsordnung 
sind die Beitragspflicht und die Beitragshöhe zu regeln. Sie wird vom Studierendenparlament 
beschlossen. Die Beiträge werden von der Hochschulkasse kostenfrei eingezogen.

(2) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft gelten die §§ 106 , 107 , 109 
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 LHO . Die §§ 1 bis 87 LHO finden entsprechende Anwendung, wenn die 
Studierendenschaft die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, die Rechnungslegung 
sowie die Rechnungsprüfung nicht in einer Finanzordnung regelt. Der Haushaltsplan der 
Studierendenschaft ist unverzüglich nach der Genehmigung durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten der Hochschule zwei Wochen durch Aushang offen zu legen. Das Prüfungsrecht des 
Landesrechnungshofs Rheinland-Pfalz bleibt unberührt.

(3) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren Vermögen.

§ 111



Rechtsaufsicht

(1) Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des fachlich zuständigen Ministeriums und 
der Präsidentin oder des Präsidenten der Hochschule. Für die Rechtsaufsicht des fachlich 
zuständigen Ministeriums und der Präsidentin oder des Präsidenten gelten die §§ 106 und 107 Abs. 
1, 2 und 4 entsprechend.

(2) Satzung, Wahlordnung, Beitragsordnung und Finanzordnung bedürfen der Genehmigung des 
fachlich zuständigen Ministeriums; vor der Genehmigung ist die Präsidentin oder der Präsident der 
Hochschule zu hören. Satzung und Wahlordnung sind dem fachlich zuständigen Ministerium vor 
der Abstimmung zur rechtlichen Beurteilung vorzulegen.

(3) Der Haushaltsplan der Studierendenschaft und der Jahresabschluss bedürfen der Genehmigung 
der Präsidentin oder des Präsidenten. Die Genehmigung kann nur versagt werden, wenn der 
beabsichtigte Haushaltsplan und der Jahresabschluss rechtswidrig sind, insbesondere die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit verletzen.

Saarland

§ 75

Rechtsstellung und Aufgaben der Studierendenschaft

(1) Die an der Universität eingeschriebenen Studierenden bilden eine rechtsfähige 
Gliedkörperschaft der Universität mit dem Recht der Selbstverwaltung (Studierendenschaft). Die 
Studierendenschaft hat insbesondere die Aufgabe, die fachlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Interessen der Studierenden zu vertreten, zu hochschulpolitischen Fragen Stellung zu 
nehmen, die politische, geistige und musische Bildung der Studierenden zu fördern und den 
Hochschulsport sowie überregionale und internationale Kontakte zu pflegen.

(2) Die Studierendenschaft gliedert sich in Fachschaften. Die Fachschaften nehmen in ihrem 
Bereich die fachlichen Belange und hochschulpolitischen Interessen der Studierenden wahr. Sie 
beraten die Studierenden und tragen zur Förderung der Studienangelegenheiten bei. Die Satzung der 
Studierendenschaft trifft Regelungen über die Fachschaftsorgane, insbesondere den Fachschaftsrat, 
sowie Rahmenregelungen für die Fachschaft.

(3) Organe der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament, der Allgemeine 
Studierendenausschuss und der Ältestenrat. Aufgaben, Zuständigkeit und Zusammensetzung der 
Organe der Studierendenschaft und ihre Gliederung regelt die Organisationssatzung der 
Studierendenschaft; sie kann auch weitere Organe vorsehen. Das Wahlrecht zu den Organen der 
Studierendenschaft wird in freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der 
personalisierten Verhältniswahl ausgeübt. Das Nähere regelt die Wahlordnung der 
Studierendenschaft.

(4) Die Studierenden entrichten zur Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft für jedes 
Semester oder Trimester Beiträge, die von der Universität unentgeltlich für die Studierendenschaft 
erhoben werden. Die Höhe setzt die Studierendenschaft durch eine Beitragsordnung fest. In der 
Beitragsordnung sind die Beitragspflicht und die Beitragshöhe zu regeln. Die Beiträge werden 
erstmals bei der Einschreibung fällig und dann jeweils mit Ablauf der durch die Universität 
festgelegten Rückmeldefrist. Der Anspruch auf den Beitrag verjährt in drei Jahren.

(5) Die Studierendenschaft hat ein eigenes Vermögen. Für ihre Verbindlichkeiten haftet sie nur mit 
diesem Vermögen. Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten die allgemeinen gesetzlichen 



Bestimmungen des Landes. Die Prüfung obliegt dem Rechnungshof des Saarlandes.

(6) Die Rechtsaufsicht über die Studierendenschaft führt das Universitätspräsidium. Die Satzungen 
der Studierendenschaft bedürfen seiner Zustimmung. Bei Verstößen gegen die gesetzlichen 
Vorschriften über Haushalts- und Wirtschaftsführung kann das Universitätspräsidium eine befristete 
Verfügungssperre über das Vermögen der Studierendenschaft erlassen.

Sachsen

                                             § 24 

             Rechtsstellung, Aufgaben und Mitwirkung der Studentenschaft 

(1) Die Studentenschaft besteht aus den Studenten der Hochschule. Sie ist eine rechtsfähige 
Teilkörperschaft der Hochschule und hat das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze. 

(2) Die Studentenschaft wirkt an der Selbstverwaltung der Hochschule nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und der Grundordnung der Hochschule mit. Sie untersteht der Rechtsaufsicht der 
Hochschule. Für Maßnahmen der Aufsicht gilt § 7 Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

(3) Die Aufgaben der Studentenschaft sind die 

    1. Wahrnehmung der hochschulinternen, hochschulpolitischen, sozialen und kulturellen 

         Belange der Studenten, 

    2. Mitwirkung an Evaluations- und Bewertungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 und 3, 

    3. Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Selbsthilfe der Studenten, 

    4. Unterstützung der Studenten im Studium, 

    5. Förderung des Studentensports unbeschadet der Zuständigkeit der Hochschule, 

    6. Pflege der regionalen, überregionalen und internationalen Studentenbeziehungen und 

         die Förderung der studentischen Mobilität, 

    7. Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen 

         Verantwortungsbewusstseins der Studenten. 

                                              § 25 

                                  Organe der Studentenschaft 

(1) Organe der Studentenschaft sind der Studentenrat und, sofern die Ordnung nach § 27 Abs. 2 dies 
vorsieht, die Fachschaftsräte. 

(2) Der Studentenrat vertritt die Studentenschaft im Rahmen der Aufgaben nach § 24 Abs. 3. Der 
Fachschaftsrat vertritt die Fachschaft im Rahmen der Aufgaben nach § 24 Abs. 3. 

(3) Soweit dem Senat kein Mitglied des Studentenrates angehört, kann der Studentenrat einen 
Vertreter mit beratender Stimme in den Senat entsenden. 

                                              § 26 

                                  Wahlen der Studentenschaft 

(1) Die Organe der Studentenschaft werden in freier, geheimer und gleicher Wahl nach der 
Wahlordnung der Studentenschaft gewählt. 

(2) Ist die Studentenschaft in Fachschaften gegliedert, wählen deren Studenten den Fachschaftsrat. 
Jeder Fachschaftsrat wählt Vertreter in den Studentenrat. Die Wahlordnung kann vorsehen, dass in 
den Studentenrat weitere Mitglieder direkt gewählt werden können. Die von den Fachschaftsräten 
gewählten Mitglieder müssen über die Mehrheit verfügen. 



(3) Ist die Studentenschaft nicht in Fachschaften gegliedert, wählen alle Studenten den Studentenrat. 

                                              § 27 

                                 Ordnung der Studentenschaft 

(1) Die Studentenschaft regelt ihre Angelegenheiten durch Ordnung. Die Ordnung bestimmt 
insbesondere 

    1. die Zusammensetzung, die Befugnisse und das Verfahren der Organe nach § 25, 

    2. die Dauer der Amtszeit der Mitglieder der Organe und die Voraussetzungen für den 

         Verlust der Mitgliedschaft in den Organen, 

    3. die Art der Bekanntgabe ihrer Beschlüsse, 

    4. die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, 

    5. wie die Interessen der ausländischen Studenten im Studentenrat wahrgenommen 

         werden. 

(2) Die Ordnung kann die Gliederung der Studentenschaft in Fachschaften bestimmen. 

                                              § 28 

                              Zusammenarbeit der Studentenräte 

Die Studentenräte bilden die Konferenz der Sächsischen Studentenräte. Zur Vertretung ihrer 
Angelegenheiten wählt sie einen Landessprecherrat. Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung von zwei Dritteln der Studentenräte der Hochschulen nach § 1 Abs. 1 bedarf. Die 
Konferenz der Sächsischen Studentenräte ist zu allen Gesetzen und Rechtsverordnungen, die den 
Regelungsbereich dieses Gesetzes berühren, zu hören. 

                                              § 29 

                               Finanzwesen der Studentenschaft 

(1) Die Studenten sind verpflichtet, für die Erfüllung der Aufgaben der Studentenschaft und der 
Fachschaften Beiträge zu entrichten. Diese sind für alle Studenten einer Hochschule in gleicher 
Höhe festzusetzen. Zweckgebundene Beitragsanteile können standortbezogen zusätzlich erhoben 
werden. Die Beiträge sind auf das Maß zu beschränken, das nach den Grundsätzen einer sparsamen 
Haushaltsführung zur Erfüllung der Aufgaben nach § 24 Abs. 3 erforderlich ist und die sozialen 
Verhältnisse der Studenten angemessen berücksichtigt. Die Beiträge werden bei der 
Immatrikulation oder Rückmeldung fällig. Die für die Hochschule zuständige Kasse zieht die 
Beiträge entgeltfrei ein. Das Nähere regelt der Studentenrat durch Ordnung, die der Genehmigung 
des Rektorates bedarf. 

(2) Die Hochschule unterstützt den Studentenrat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Sie stellt 
angemessene Verwaltungsräume unentgeltlich zur Verfügung. Die Sachaufwendungen trägt der 
Studentenrat selbst. Auf Anforderung ordnet die Hochschule einen Verwaltungsmitarbeiter zur 
Erledigung der Verwaltungsaufgaben an den Studentenrat ab. Die Personalkosten sind der 
Hochschule von der Studentenschaft zu erstatten. 

(3) Der Studentenrat stellt jährlich einen Haushaltsplan auf, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
nach § 24 Abs. 3 zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben enthält. Die Bewirtschaftung der Mittel 
regelt er durch Ordnung. Er bestimmt einen Verantwortlichen für die Aufstellung und Ausführung 
des Haushaltsplanes. Die Entlastung des Verantwortlichen erfolgt durch den Studentenrat aufgrund 
des Berichtes der Innenrevision der Hochschule. Der Haushaltsplan wird dem Rektorat vor Beginn 
des Haushaltsjahres vorgelegt. 

(4) Die Jahresrechnung der Studentenschaft ist durch die Innenrevision der Hochschule zu prüfen. 
Das Nähere regelt die Hochschule durch Ordnung. 



(5) Verstößt die Studentenschaft in ihrer Haushaltsführung schwerwiegend gegen die Ordnung nach 
Absatz 4 Satz 2 oder die Sächsische Haushaltsordnung, erlässt das Rektorat eine Verfügungssperre 
über die finanziellen Mittel der Studentenschaft. In begründeten Fällen kann es auf Antrag die 
jeweils erforderlichen Mittel zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben freigeben. Die Verfügungssperre 
tritt mit dem Ende der Amtszeit des Studentenrates außer Kraft. 

                                              § 30 

                                            Haftung 

Für Verbindlichkeiten der Studentenschaft haftet diese nur mit ihrem eigenen Vermögen. 

Sachsen-Anhalt

§ 65

Studierendenschaft

(1) 1 An den Hochschulen werden Studierendenschaften gebildet. 2 Sie sind rechtsfähige 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und als solche Glied der Hochschule. 3 Studierende können 
ihren Austritt aus der Studierendenschaft frühestens nach Ablauf eines Semesters erklären. 4 Ein 
Wiedereintritt ist möglich. 5 Der Austritt aus der Studierendenschaft und der Wiedereintritt sind 
schriftlich mit der Rückmeldung zu erklären. 6 Die Studierendenschaften unterstehen der 
Rechtsaufsicht der Leitung der Hochschulen und des Ministeriums. 7 Sie haben folgende Aufgaben

   1.      die Meinungsbildung in der Gruppe der Studierenden zu ermöglichen;

   2.      die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen;

   3.      an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule ( §§ 3 und 4) insbesondere durch 
Stellungnahmen zu hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen mitzuwirken;

   4.      auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, das 
staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven 
Toleranz sowie zum Eintreten für die Grund- und Menschenrechte zu fördern;

   5.      kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen;

   6.      die Integration ausländischer Studierender zu fördern;

   7.      den Studentensport zu fördern;

   8.      die überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen zu pflegen.

8 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierendenschaft insbesondere auch zu solchen Fragen 
Stellung beziehen, die sich mit der gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hochschulen sowie mit 
der Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Abschätzung ihrer Folgen für die 
Gesellschaft und die Natur beschäftigen. 9 Die Studierenden und ihre Organe können für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben Medien aller Art nutzen und in diesen Medien auch die Diskussion und 
Veröffentlichung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen ermöglichen. 10 Umfang und Kosten 
der Mediennutzung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zu Umfang und Kosten aller Aufgaben der Studierendenschaft stehen. 11 Eine 
überwiegende Nutzung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen ist unzulässig.



(2) 1 Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen selbst. 2 Organe der Studierendenschaft sind der Studierendenrat und die 
Fachschaftsräte. 3 Der Studierendenrat wählt aus seiner Mitte Sprecher oder Sprecherinnen, die 
einzelne Aufgaben wahrnehmen, insbesondere für Finanzen. 4 Für die Wahlen zu den Organen der 
Studierendenschaft gilt § 62 entsprechend. 5 Die Wahlen sollen gleichzeitig mit den Wahlen zu den 
Kollegialorganen der Hochschule durchgeführt werden.

(3) 1 Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung. 2 Die Satzung wird vom Studierendenrat mit 
der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen. 3 Die Satzung trifft Regelungen 
insbesondere über:

   1.      die Zusammensetzung, die Wahl, die Befugnisse und die Beschlussfassung der Organe der 
Studierendenschaft,

   2.      die Amtszeit der Mitglieder der Organe und die Bekanntgabe der Beschlüsse,

   3.      die Gliederung in Fachschaften, die auch fachübergreifend gebildet werden können,

   4.      die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und

   5.      die Finanz- und Beitragsordnung der Studierendenschaft.

4 Die Satzung ist hochschulintern zu veröffentlichen.

(4) 1 Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern zur Erfüllung ihrer Aufgaben Beiträge 
auf der Grundlage einer vom Studierendenrat beschlossenen Beitragsordnung, die insbesondere 
Bestimmungen über die Beitragspflicht und die Höhe der Beiträge enthalten muss. 2 Die Beiträge 
sind für alle Studierenden einer Hochschule in gleicher Höhe festzusetzen. 3 Die Beiträge werden 
von der für die Hochschule zuständigen Kasse kostenfrei eingezogen. 4 Die Beiträge sind bei der 
Immatrikulation oder Rückmeldung fällig. 5 Nach Maßgabe der §§ 105 bis 112 der 
Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt gibt sich die Studierendenschaft eine 
Finanzordnung. 6 In der Finanzordnung sind die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, 
die Rechnungslegung sowie die Rechnungsprüfung zu regeln. 7 Im Haushaltsplan sind den 
Fachschaftsorganen angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. 8 Die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Landesrechnungshof. 9 
Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren Vermögen. 10 Die Hochschule 
unterstützt die Studierendenschaft bei der räumlichen und materiellen Ausstattung. 11 Das Land 
weist nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes den Studierendenschaften jährlich einen Betrag als 
Grundfinanzierung zu.

(5) 1 Die Studierendenräte der Hochschulen können eine Konferenz der Studierendenräte bilden. 2 
Zur Vertretung der Angelegenheiten der Konferenz der Studierendenräte wählt diese einen 
Sprecherrat.

Schleswig-Holstein

                                       Siebenter Abschnitt: 

                                       Studierendenschaft 

                                                § 72 



                               Rechtsstellung, Aufgaben, Organe 

(1) Die an der Hochschule eingeschriebenen Studierenden bilden die Studierendenschaft. Die 
Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Sie nimmt ihre 
Angelegenheiten selbstständig wahr und untersteht der Rechtsaufsicht des Präsidiums. 

(2) Die Studierendenschaft hat die Aufgabe, die Interessen der Studierenden wahrzunehmen und bei 
der Verwirklichung von Zielen und Aufgaben der Hochschule mitzuwirken. Ihre Aufgabe ist es 
insbesondere, 

1. die hochschulpolitischen Belange der Studierenden zu vertreten; dazu gehören auch alle Be- 

    lange, die das Hochschulwesen berühren, und Stellungnahmen, die erkennbar an hochschul- 

    politische Fragen anknüpfen, 

2. die politische Bildung und das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der Studieren- 

    den sowie ihre Bereitschaft zum Einsatz für die Grund- und Menschenrechte und zur Toleranz 

    auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung zu fördern, 

3. zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die sich mit der Anwendung der wissenschaftlichen Er- 

    kenntnisse auf und der Abschätzung ihrer Folgen für Gesellschaft und Natur beschäftigen, 

4. die wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden wahrzunehmen; hierzu können 

    auch Maßnahmen gehören, die den Studierenden die preisgünstige Benutzung öffentlicher 

    Verkehrsmittel ermöglichen, 

5. die geistigen und kulturellen Interessen der Studierenden zu unterstützen, 

6. den Studierendensport zu fördern, 

7. die überregionalen und internationalen Beziehungen der Studierenden zu pflegen und 

8. an Verfahren zur Qualitätssicherung in der Lehre mitzuwirken. 

(3) Organe der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament und der Allgemeine 
Studierendenausschuss. Das Studierendenparlament entscheidet über Angelegenheiten der 
Studierendenschaft. Es kann im Semester bis zu zwei Vollversammlungen einberufen; in dieser Zeit 
finden keine Lehrveranstaltungen statt. Die laufenden Geschäfte werden von dem Allgemeinen 
Studierendenausschuss geführt; er vertritt die Studierendenschaft nach außen. 

(4) Die Satzung der Studierendenschaft kann deren Gliederung in Fachschaften vorsehen; in diesem 
Fall kann das Studierendenparlament mit einer Stimmenmehrheit von zwei Drittel seiner Mitglieder 
die Einrichtung oder Auflösung von Fachschaften für die Studierenden eines Fachbereichs, eines 
oder mehrerer Studiengänge, Wahlfächer oder Studienabschnitte beschließen. Aufgabe der 
Fachschaften ist es, die fachlichen Belange der ihnen angehörenden Studierenden zu vertreten. Die 
zentralen Organe der Studierendenschaft können ihnen keine Weisungen erteilen. Die 
Angelegenheiten der Fachschaften sind von einem Kollegialorgan (Fachschaftsvertretung) zu 
entscheiden. 

                                                § 73 

                                             Satzung 

(1) Die Studierendenschaft regelt ihre innere Ordnung durch eine Satzung, die vom 
Studierendenparlament beschlossen wird und der Genehmigung des Präsidiums bedarf. 

                                               - 47 - 

(2) Die Satzung muss insbesondere Bestimmungen enthalten über 



1. die Zusammensetzung, die Wahl, die Einberufung, die Befugnisse und die Beschlussfassung 

    der Organe der Studierendenschaft, 

2. die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studierendenschaft und den Verlust der Mitglied- 

    schaft, 

3. die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Studierendenschaft, die Zuweisung 

    von Finanzmitteln an die Fachschaften und die Rechnungslegung. 

(3) Die Bestimmungen in Absatz 2 Nr. 1 über die Wahl sowie in Absatz 2 Nr. 3 können auch in 
besonderen Satzungen getroffen werden. 

(4) Für die Wahlen zum Studierendenparlament und zu den Fachschaftsvertretungen gelten die 

§§ 15 und 17 entsprechend. 

                                               § 74 

                                    Beitrag der Studierenden 

(1) Die Studierenden leisten finanzielle Beiträge, die der Studierendenschaft zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben zur Verfügung stehen (Studierendenschaftsbeitrag). 

(2) Das Studierendenparlament erlässt eine Beitragssatzung, die der Genehmigung des Präsidiums 
bedarf. Sie muss insbesondere Bestimmungen enthalten über die Beitragspflicht und die Höhe des 
Beitrags nach Absatz 1; Beitragsanteile, die den Studierenden die preisgünstige Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel ermöglichen, sind ebenso gesondert auszuweisen wie Beitragsanteile zur 
Finanzierung von Kosten, die aufgrund von Erstattungsleistungen im Einzelfall entstehen können. 
Es ist ferner vorzusehen, dass Studierende von der Verpflichtung zur Zahlung der Anteile des 
Studierendenschaftsbeitrags, die sich auf die Aufgaben nach § 72 Abs. 2 Nr. 4 beziehen, befreit 
werden können, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls eine unangemessene Belastung 
darstellen würden. 

                                               § 75 

                                  Haushaltswirtschaft, Haftung 

(1) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind die für das Land Schleswig-Holstein 
geltenden Vorschriften, insbesondere die §§ 105 ff. der Landeshaushaltsordnung, entsprechend 
anzuwenden. Die Studierendenschaft entscheidet im Rahmen der Rechtsvorschriften über die 
zweckmäßige Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel. 

(2) Die Studierendenschaft stellt einen Haushaltsplan auf. Die Haushaltsführung der 
Studierendenschaft ist entweder von der Präsidentin oder dem Präsidenten oder einer 
Wirtschaftsprüfergesellschaft zu überprüfen. 

(3) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren Vermögen. 

Thüringen

§ 72

Rechtsstellung der Studierendenschaft, Aufsicht

(1) Die immatrikulierten Studierenden einer Hochschule bilden die Studierendenschaft. Die 
Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule.

(2) Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen selbst. Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des Leiters der 
Hochschule. § 17 gilt entsprechend. Satzung, Beitragsordnung und Finanzordnung bedürfen der 
Genehmigung des Leiters der Hochschule; für die Bekanntmachung gilt § 3 Abs. 2 Satz 1 



entsprechend.

 

§ 73

Aufgaben der Studierendenschaft

(1) Die Studierendenschaft hat folgende Aufgaben:

   1. Vertretung der Gesamtheit der Studierenden der Hochschule im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Befugnisse,

   2. Wahrnehmung hochschulpolitischer Belange der Studierenden,

   3. Wahrnehmung der fachlichen, sozialen und kulturellen Belange der Studierenden,

   4. Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der 
Studierenden,

   5. Förderung des freiwilligen Studierendensports, soweit nicht die Hochschule dafür zuständig ist,

   6. Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen.

(2) Die Studierendenschaft regelt ihre innere Ordnung durch eine Satzung, die insbesondere 
Festlegungen trifft über

   1. die Wahl, die Zusammensetzung, die Befugnisse und die Beschlussfassung der Organe der 
Studierendenschaft,

   2. die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studierendenschaft und den Verlust der 
Mitgliedschaft in den Organen,

   3. die Bekanntgabe der Beschlüsse,

   4. die Zuständigkeit und das Verfahren bei Streitigkeiten über die Anwendung der Satzung,

   5. die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans und die Rechnungslegung, die 
Rechnungsprüfung sowie den Jahresabschluss; diese Bestimmungen können auch in einer 
gesonderten Satzung (Finanzordnung) getroffen werden.

Für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft gilt § 22, für die Mitwirkung in diesen 
Organen § 21 Abs. 4 entsprechend.

(3) Die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft sollen gleichzeitig mit den Wahlen zu den 
zentralen Kollegialorganen der Hochschule stattfinden.

 

§ 74

Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt die Studierendenschaft von den Studierenden Beiträge nach 
Maßgabe einer Beitragsordnung. Für die Wirtschaftsführung der Studierendenschaft ist jährlich ein 
Haushaltsplan aufzustellen, der die zur Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft 
erforderlichen Ausgaben und Einnahmen sowie die Entwicklung des Vermögens der 
Studierendenschaft enthalten muss. Die Studierendenschaft ernennt einen Verantwortlichen für die 
Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans und die Erstellung des Jahresabschlusses 
(Haushaltsverantwortlicher). Näheres regelt die Satzung nach § 73 Abs. 2 Satz 1 oder die 
Finanzordnung nach § 73 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5, insbesondere die Bestimmung des Organs, welches 
den Haushaltsverantwortlichen benennt und über dessen Entlastung entscheidet.

(2) Zur Gewährleistung einer weitgehend einheitlichen Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Studierendenschaften kann das Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen 



Ministerium durch Rechtsverordnung Grundsätze für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Studierendenschaften festlegen. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft 
wird vom Rechnungshof geprüft.

(3) Die Studierendenschaft wird von der Hochschule unterstützt; diese übernimmt insbesondere den 
Einzug der Beiträge und stellt im Rahmen des Möglichen Räume zur unentgeltlichen Nutzung zu 
Verfügung.

(4) Die Studierendenschaft kann eigenes Vermögen haben. Für Verbindlichkeiten der 
Studierendenschaft haftet nur dieses Vermögen. § 14 Abs. 2 gilt entsprechend; Näheres ist in der 
Satzung nach § 73 Abs. 2 Satz 1 oder der Finanzordnung nach § 73 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 zu regeln. 
Verstößt ein Mitglied eines Studierendenschaftsorgans bei seiner Amtsführung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gegen Bestimmungen dieses Gesetzes, anderer Gesetze, aufgrund von Gesetzen erlassene 
Rechtsverordnungen oder eine Satzung der Studierendenschaft und entsteht der Studierendenschaft 
dadurch ein Schaden, so gelten für den Schadensersatz die allgemeinen Bestimmungen.

 

§ 75

Konferenz Thüringer Studierendenschaften

Die aus Studierendenschaften der Hochschulen gebildete Konferenz Thüringer 
Studierendenschaften vertritt die Belange der Studierenden gegenüber dem Ministerium und erhält 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu Regelungen, die die Studierenden betreffen. Näheres zu ihren 
Aufgaben, ihrer Zusammensetzung sowie ihrer Vertretung nach außen kann sie durch ein 
Regelwerk festlegen, welches der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der zentralen 
Organe der Studierendenschaften bedarf.


